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Die Bürgerpartei steht auf dem Standpunkt 
des Rechts! 

Nachdem wir in unserer letzten Ausgabe den 
Bericht des Regierungschefs an  den Hohen Land
tag über das durchgeführte Ermittlungsverfah
ren in Sachen Wahlbeschwerde im Wortlaut 
veröffentlichten, kommen wir heute auf die 
Landtagssitzung vom 30. September 1957 zu
rück, um darzulegen, auf welchen Rechtsgrund
sätzen die Haltung der BürgerparteifraKtion 
fußte. Wir tun dies in aller Ruhe und Sachlich
keit, obwohl das „Liechtensteiner Vaterland" 
vom Mittwoch sich wieder einmal zu groben 
Ausfälligkeiten und Unwahrheiten hinreißen 
ließ. — Wir  werden uns auch diesmal nicht auf 
dieselbe Stufe stellen. — Hingegen weisen wir 
Behauptungen wie: „Die Bürgerpartei erklärt 
Gesetzesverletzung für legal" oder „Der Macht
standpunkt der Bürgerpartei riß den Rechts
standpunkt der Vaterländischen Union nieder!" 
ganz entschieden zurück, weil sie vollkommen 
unbegründet sind. Allerdings werden solche 
Hetzphrasen ebensowenig Anklang finden wie 
z. B. die Ausfälligkeiten gegenüber unserem 
Abgeordneten Dr. Josef Hoop. Schon allein die
ser persönliche Angriff beweist, auf welch 
schwachen Füßen die  Argumente der Gegner 
stehen, wenn zu solchen Mitteln gegriffen wer
den muß. Nur  wer sich im Unrecht befindet, 
muß sich auf eine solche Art und Weise zu ver
teidigen suchen. Das trifft auch in diesem Falle 
zu. 

* 

Wir  geben im Nachstehenden eine Zusam
menfassung der Ausführungen, welche die 
Diskussionsredner der  Bürgerpartei, Dr. Jo
sef Hoop, Dr. Ernst Büchel, Dr. Martin Risch 
und Vorsteher Hans Gaßner gemacht haben, 
behalten uns jedoch vor, auf diese nächstens 
zurückzukommen. 

Art. 59 der Verfassung lautet: „Der Landtag 
entscheidet über die Gültigkeit der Wahl  seiner 
Mitglieder". Außer jedem Zweifel steht  somit, 
daß d e r  Landtag über  die Gültigkeit der  Wahl 
seiner Mitglieder- sowie über eine etwaige 
Wahlnichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden 
hat. Die Verfassung sagt: Der Landtag. Sie 
schließt somit keinen d e r  gewählten Abgeord
neten von der  Verhandlung und von der  Ab
stimmung über eine Nichtigkeitsbeschwerde 
aus. Den Ausschluß eines Abgeordneten im 
Sinne eines Ausstandes kennt die Verfassung 
überhaupt nicht. Auch Art. 28, letzter Absatz, 
des Proporzgesetzes vom 18.1. 1939 schließt kei
nen der  gewählten Abgeordneten von d e r  Prü
fung der Wahlergebnisse aus. Dieser Passus 
lautet nämlich: Der Landtag überprüft die Wahl
ergebnisse auf Grund der  Protokolle. 

Uebrigens richtet sich die Wahlnichtigkeits-
'beschwerde nicht gegen die Person der sechs 
Unterländer Abgeordneten. Die Wählbarkeit 
der sechs Unterländer Abgeordneten wurde bis 
heute von niemandem angezweifelt, auch von 
der Vaterländischen Union nicht. 

Eine Zwischenfrage an das „Liechtensteiner 
Vaterland": 

Weshalb hat die Unionsfraktion — wenn sie 
schon glaubt, die sechs Unterländer Abgeordne
ten seien von der Entscheidung über die  Wahl
nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen — nicht 
zu Beginn der Sitzung vor  det Abstimmung über 
das Eintreten auf die Beschwerde den Antrag 
gestellt, der Landtag wolle zunächst feststellen, 
daß die sechs Unterländer Abgeordneten von 
der Verhandlung und Abstimmung über die 
Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen sind? 

Die Bürgerpartei ha t  noch nie eine Gesetzes
verletzung für legal erklärt, auch am letzten 
Montag nicht. Die Bürgerpartei kennt Art. 20 
des Proporzgesetzes und respektiert ihn, Las

sen wir die Tatsachen sprechen. Tatsache ist, 
daß in Mauren die Gemeindewahlkoinmission 
und die Hauptwahlkommission im gleichen Lo
kal und am gleichen Tisch getagt haben und daß 
die Gemeindewahlkommission in Mauren noch 
an der  Arbeit war, als die Hauptwahlkommis
sion erschien. Tatsache ist, d a ß  die Gemeinde
wahlkommission Mauren mit ausdrücklicher Er
laubnis des Regierungskommissärs die Stimm
zettel und Wahlprotakolle unverpackt übergab. 
Keiner der vom Regierungschef vernommenen 
Zeugen konnte sagen, daß ein oder mehrere 
Stimmzettel ausgetauscht worden waren. Ein 
Beweis für irgend eine Unregelmäßigkeit ist al
so in keiner Weise erbracht worden. Nach den 
Umständen hätte de r  Austausch eines Stimm
zettels auch nicht geschehen können, ohne daß 
es von irgendjemandem wahrgenommen wor
den wäre, denn es waren dauernd Leute beider 
Parteien im Gemeinderatszimmer zu Mauren, 
die alle schärfsteris darauf geachtet haben, daß. 
keine Unregelmäßigkeiten vorkamen. 

Nach Art. 19, Abs. 3 des Gesetzes 'betreffend 
die Ausübung der politischen Volksrechte in 
Landesangelegenheiten vom 31. 8. 1922 ist die 
Verletzung einer vorgeschriebenen Form kein 
absoluter Nichtigkeitsgrund, d. h. die Verlet
zung einer vorgeschriebenen Form zieht nur 
dann die Nichtigkeit der  Wahl  mit sich, wenn 
s i e ' au f  das Wahlergebnis einen erheblichen 
Einfluß gehabt hat. Art. 19 des eben angeführ
ten Gesetzes kennt  nur einen einzigen absolu
ten Nichtigkeitsgrund, nämlich den, daß einem 
Gewählten die gesetzlichen Eigenschaften ab
gehen. Art. 19, Abs. 3 und 4 des eben genann
ten Gesetzes lautet: 

(3) „Nichtig ist die Wahl, 

wenn zwingend vorgeschriebene Formen 
nidit eingehalten, oder 

gesetzwidrige Einwirkung, oder 

strafbare Umtriebe, oder 

sonst grobe Unregelmäßigkeiten stattgefun
den haben, 
welche das Wahlergebnis erheblich beein
flußt haben, oder 

wenn den Gewählten die gesetzlichen Eigen
schaften abgehen." 

(4) „Haben ein oder mehrere Nichtwahlbe-
r echt igle als Wähler teilgenommen, s o  bleibt 
die Wahl gültig, wenn die. dadurch entste
hende Differenz in der Stimmenzahl keinen 
Einfluß auf das Wahlergebnis hat; ist dieses 
aber der Fall, so ist die Wahl nichtig." 

Nun noch eine Tatsache: Noch nie seit Erlaß 
des Proporzgesetzes sind — wie im Landtage 
unwidersprochen festgehalten wurde — die Um
schläge versiegelt worden. Noch nie wurde die
se Unterlassung von einer Hauptwahlköm-
m'ssion, von der  Regierung, oder vom gewähl
ten Landtag oder von sonst jemanden gerügt 
oder zum Anlaß einer Wahlnichtigerklärung 
genommen, auch von der Vaterländischen Union 
nicht. 

Der Bürgerpartei ist das  Gesetz heilig. Ihr 
ist aber auch der klare und unzweifelhaft fest
gestellte Wille des Volkes heilig. Die Behör
den dürfen nicht leichtfertigemeise und ohne 
Grund einen Akt  des  Volkes für ungültig er
klären. .Die vom Fürstlichen Regierungschef ge
führte sorgfältige Untersuchung zeigt n u n  aber, 

daß ein Grund zur Nichtigerklärung der  Wahl 
nicht gegeben ist. 

Zum Vorwurf, die Bürgerparteifraktion habe 
dem Antrag der Abgeordneten Josef Büchel und 
Dr. Alois Vogt, de r  Landtag wolle beim Staat's-
gerichtshof über verschiedene 'Rechtsfragen ein 
Gutachten einholen, nicht zugestimmt, ist zu 
sagen, die Bürgerparteifraktion war  und ist 
eben von der  Richtigkeit ihrer Rechtsansicht 
überzeugt. Sie mußte deshalb nicht erst den 
Staatsgerichtsihof um ein Gutachten ersuchen. 
Der Staatsgerichtshof wäre  nicht zu anderen 
Rechtsansichten gekommen, als die Bürgerpar
tei, denn die  Gesetze sprechen .klar in dem Sin
ne, wie der Landtag entschieden hat. Somit wä-

Am vergangenen Dienstagvormittag wurde 
das neue Schulhaus des St. Elisabeth-Institutes 
in Schaan feierlich eingeweiht. Der Einweihung 
ging um 10 Uhr vormittags ein Hochamt in der 
Kirche des Klosters voraus, an welchem alle ge
ladenen Gäste teilnahmen. H.H. Kanonikus 
Pfarrer Johannes Tschuor hielt die Festpredigt, 
welche die große Bedeutung der katholischen 
Schule umriß und die in einen Gebetsappell aus
klang. — Nach dem Hochamt formierte sich eine 
Prozession zum neuen Schulhaus, an  deren Spit
ze die vielen Schülerinnen des Klosters schrit
ten, um zum nordwärtsgelegenen neuen Schul
haus zu gelangen. HH. Kanonikus Pfarrer Jo
hannes Tschuor nahm unter Assistenz die feierli
che Einweihung vor, worauf das Durchlauchtig
ste Fürstenpaar das neue Schulhaus 'betrat, ge
folgt von Hrn. Regierungschef Alexander Frick, 
Mitgliedern des Landesschulrates 'und des Land
tages, sowie den weiteren Gästen, unter  denen 
sich der Gemeinderat von Schaan in corpore, 
zahlreiche Vertreter unserer Lehrerschaft, die 
beteiligten Unternehmer und Vertreter unserer 
Landespresse, befanden. Anschließend erfolgte 
die Besichtigung des neuen Schuihauses. 

Durch den südlichen Haupteingang gelangt 
man in das geräumige Treppenhaus.' Im Unter
geschoß ist ein geräumiger Turnsaal, die Mu
sikzimmer, Maschinenschreibzimmer, sowie die  

re durch eine Anrufung des Staatsgerichtshofes 
nur die Landtagsarbeit verzögert worden. 

Wie immer, so steht d ie  Bürgerpartei auch 
heute zu Verfassung und Gesetz, aber auch zu 
Volk und Volksentscheidunig. 

Im Uebrigen wäre das von der Union so bom
bastisch aufgezogene Drum und Dran um die 
Wahlbesdiwerde gar nicht nötig gewesen. 
Während noch die alte Geschäftsordnung und 
das Gesetz über die Ausübving der polltischen 
Volksrechte vom Jahre 1922 die Prüfung der 
Wahlergebnisse auf Grund der Wahlakten 
(Wahlregister, Stimmzettel, Gemeindewahl-
kommissionsprotokolle und Hauptwahlortspro-
tokolle) vorsah, spricht das jüngste in Betracht 
zu ziehende Gesetz nur mehr von den Wahl
protokollen. Die Bürgerpartei hat jedoch das 
Ermittlungsverfahren des Regierungschefs sehr 
begrüßt, damit das ganze Volk sich selbst von 
der Haltlosigkeit der Beschwerde überzeugen 
kann. 

Sch'ulküche untergebracht. Im Parterre sind d ie  
Schulzimmer hangseits angeordnet worden. Im 
Südtrakt befindet sich d e r  Studiersaal, Direk
tionszimmer, die Bibliothek, sowie das Lehrer-
innenzimmer. Das Obergeschoß erreicht man 
durch das Treppenhaus in der  Halle. Ein gro
ßes Südfenster mit Pflanzen und Blumen be
herrscht den  Raum zu den nordwärts gelegenen 
Schulzimmern und zu den Internatszimmern. — 
Der ganze Innenausbau entspricht in Anord
nung und Gestaltung modernen Anschauungen, 
ohne jedoch zu übertreiben und die Zweckmä
ßigkeit zu beeinträchtigen. Man hat im Gegen
teil das Gefühl, daß die Raumgewinnung erstes 
Prinzip w a r  und daß man dem Inneren eine 
heimelige Atmosphäre sichern wollte. Das ist 
dem Architekten auch gelungen. Das neue Ge
bäude zeigt sich von außen als Zweckbau, de r  
sich a'ber sehr gut in das  Gelände einfügt und 
nicht als Fremdkörper wirkt. Die architektoni
schen Linien binden sich mit d e r  schönen Lage 
des Hauses. 

Nach de r  Besichtigung waren alle Gäste zu 
einem Essen eingeladen. Namens des Institutes 
St. Elisabeth hieß HH. Spiritual Josef Beck al le  
Gäste herzlich willkommen. Ehrerbietigsten 
Willkommgruß entbot der Redner Ihrer Durch
laucht Fürstin Gina (Seine Durchlaucht der Lan
desfürst hatte sich bereits verabschiedet). Wei-

Das Durchlauchtigste Fürstenpaar beim Betreten des neuen Sdiulhauses nach der Einweihung mit HH. 
Spiritual Joseph Bede. 

Das neue Schulhaus des  
, St. Elisabeth-Institutes eingeweiht 


